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Zusammenfassung 

Ziel der Schwerpunktaktion war die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften über mikrobio-
logische Kriterien für Lebensmittel. Kebapspieße werden in der Routine kaum beprobt. Diese 
Speisen haben keinen geringen Anteil in der Gemeinschaftsverpflegung. Weiters gab es eine No-
vellierung der Verordnung über Lebensmittelzusatzstoffe, die eine definierte Menge an Phos-
phaten erlaubt. Dies wurde nun erstmals systematisch geprüft. 

30 Proben aus ganz Österreich wurden untersucht, fünf Proben wurden beanstandet: 
• Fünf Proben waren aufgrund des Nachweises von Salmonellen als nicht sicher – für den 

menschlichen Verzehr ungeeignet zu beurteilen. 

Probenumfang und Beurteilungsgrundlagen 

Gesamtprobenzahl: 30 
Zur Beurteilung wurden folgende Rechtsgrundlagen herangezogen: 

• Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel 
• Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 über Lebensmittelzusatzstoffe 
• Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz BGBl. I Nr. 13/2006 idgF 

Ergebnisse 

Die Beanstandungsquote lag insgesamt bei 16,7 Prozent. 

Tabelle 1: Beurteilungsquoten 

Proben Anzahl % KI (95 %)1 

nicht beanstandet 25 83,3 (66 %; 93 %) 

beanstandet 5 16,7 (7 %; 34 %) 

gesamt 30 100,0 --- 

Alle fünf Proben (Geflügel- oder Geflügelmisch-Kebab) waren aufgrund der Kontamination mit 
Salmonellen als für den menschlichen Verzehr ungeeignet und damit nicht sicher gemäß LMSVG 
zu beurteilen. 
Bei der Überprüfung hinsichtlich des Phosphateinsatzes gab es keine Beanstandung. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                             

1 Die Daten stammen von Zufallsstichproben. Die Aussagen der Ergebnisse sind somit mit einer gewissen Unsicherheit behaftet – 
der wahre Wert liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit innerhalb des Konfidenzintervalls (KI). Die Breite des Intervalls hängt wesent-
lich von der Anzahl der Daten ab. Je mehr Daten/Proben vorliegen, desto schmäler wird das KI bzw. je weniger Daten/Proben vor-
liegen, desto breiter wird das KI. 
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Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke – auch auszugsweise – oder sonstige Vervielfältigung, Ver-
arbeitung oder Verbreitung, auch unter Verwendung elektronischer Systeme, sind nur mit 
schriftlicher Zustimmung der AGES zulässig. 
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